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6. GewerbSpolizei.

s) Zu besserer Handhabung der Markt- und Hausierord¬

nung/ vorzüglich in Hinsicht von unbefugter Ertheilung
von GewerbSbewilligungen ab Seite der RegierungS-
statthalter/ ward durch ein Kreisfchrciben vom 23.

März 1833 den sämmtlichen Regierungsstatthaltern
die strenge Handhabung der Markt- und Hausierordnung

eingefchärft.

d) Wirthfchaftspolizei. Erfreulich waren die günstigen

Berichte aus dem Leberberge über die dasige Exekution

des neuen Wirthfchaftsgefetzes/ nachdem infolge
deö Regierungswechsels zahlreiche Mißbräuche im
WirthfchaftSwefen in jenem Landestheil sich

eingeschlichen hatten.

c) Eine bedeutende Verminderung der Lotteriebegehren
verdient hier auch erwähnt zu werden/ alS Folge des

angenommenen Grundsatzes der seltenen Gestattung
derfelben.

III
Departement des Innern.

Nicht weniger wichtig war in diefem Jahre das Wirken
des Departements des Innern in feinem ohnehin ausgedehnten

Geschäftskreis.

.4. Gemeindewefen.
1. Gemeindeorganisation.

Die wichtigste Arbeit war unstreitig die Vorberathung
des GemeittdegesetzeS/ welches am 20. Dezember I833 von



- 25

dem Großen Rathe definitiv erkennt worden ist. Schon im
Jahre 1832 hatte die Regierung die Nothwendigkeit erkannt,
die Gemeindeorganisation mit den Grundsätzen dcr Verfassung

in Harmonic zu bringen und zu diefem Zwecke die provisorischen

Dekrete über die Ernennung der Gemeindöbchörden
erlassen, um dem spätern Gesetz den Weg zu bahnen. DaS

Hauptprinzip deö letztern besteht in der Trennung der

Burgerbehörden von denjenigen der Einwohnergemcinde und

in der Beschränkung deö frühern ausschließenden Einflusses

der erstern auf die Verwaltung des bürgerlichen Gcmcind-
vermögcns, fo wie in der Aufstellung gleichförmiger Wahl-
vorfchriftcn für die Ernennung sämmtlicher Behörden und

Beamten. Dieses'Gcsctz bildet den Grundstein dcS Gebäudes

unserer Republik.

2. DaS ebenfalls sehr wichtige aber mit bedeutenden

Schwierigkeiten verbundene Tell gefetz machte dagegen in
diesem Jahre keine Fortschritte. Von dem Regierungsrath
beauftragt, den Entwurf eines neuen Tellgefetzeö vorzulegen,
wurde ein solcher nach Einholung der Ansichten und Wünsche

des Landes bearbeitet und dem Regierungsrathe vorgelegt,
der ihn bedeutend modificirt vor den Großen Rath brachte;
dieser ernannte zu dessen Prüfung eine eigene Kommiffion,
von welcher daö Resultat noch erwartet wird.

Z. Hintersaßg elder.

Die zu Untersuchung der Einsassenverhältnisse niedergesetzte

Kommiffion, welche fich im Jahre 1832 mit Sammlung
von Verzeichnissen und Berichten über die Einfassen und die

von ihnen bezahlten Gebühren beschäftigt hatte, legte einen

daherigen Gesetzesentwurf vor, auf dem Grundsatz der

Beibehaltung der Hintersäßgelder beruhend. DaS Departement
glaubte dagegen auf Aufhebung fowohl diefer Gebühren als

der Einzuggelder für Heiratheu und für Liegenschaften
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antragen zu sollen. Der Regierungörath stimmte zwar letzterer
Ansteht bei, beschloß aber/ daß die Aufhebung jener Gebühren

alö ein finanzieller Gegenstand in daö Tellgefctz

aufgenommen/ hingegen über die polizeilichen Verhältnisse der

Einfassen ein Gcfetzcsentwurf von dem Justiz- und
Polizeidepartement vorberathen werden folle.

s. Armenwefen.

1. Armengesetze.

Die Arbeiten zu Revision der Armengesetze wurden
in diesem Jahre unter der Leitung der Armenkommisfion
durch Herrn Carl Hunziker von Bern/ V. v. »i.,
fortgesetzt/ gediehen aber noch nicht fo weit / daß ihr Ergebniß
der Regierung hätte vorgelegt werden können. Indessen
suchte man durch Verbreitung guter Schriften die Aufmerksamkeit

des Publikums auf diefen wichtigen Gegenstand zu
leiten und prüfende Erörterungen zu veranlasse«/ zu welchem
Ende auf eine bedeutende Zahl Exemplare der Schrift des

Herrn Pfarrers Fetfcherin von Sumiswald: Briefe über
das Armenwefen" und derjenigen deö Herrn Gindroz zu

Laufanne/ über die Errichtung öffentlicher Armenhäuser im
Canton Waadt/ substribirt wurde. In Erwartung jener

Revision der Armengesctzgebung/ beschränkte sich der Einfluß
dcr Regierung auf das Armenwefen wie bisher wefentlich auf
Ertheilung einzelner Unterstützungen aus der Kasse der Ar-
mcnkommifsion/ auf die Entrichtung einiger Penstonen/ auf
die gewöhnlichen Spenden aus den Klosterfchaffnereien und

in dicfcm Jahre auf einige außerordentliche Hülfslcistungcn/
nach den unteu folgenden Details; die eigentliche Armen-

pflcge aber blieb noch immer ausschließlich Sache der einzelnen

Burgergemeinden.



27

2. Ordentliche Hilfsleistungen des Staats.
«) Armenuntcrstützungen.

s) Einzelne kleine Geldsteuern an Arme/ Kranke/ Gebrech,

liche des Cantons -. L. 6/328 s

b) Steuern für Brand- und Wasser¬

schaden/ Verunglückungen u. dcrgl. » 2/38? 9 3

c) Steuern an arme Einfassen in Bern/
an Geld/ Brennholz/ Begräbniß- '

und Arztsteuern 2,018
<l) Kostgelder von Heimathlosen i/044 7 7

0) Beiträge an Kostgelder von unheil¬
baren und wahnsinnigen Personen

im äußern Krankenhaufe ...» 2M2 3

L. 14/691 6

l>) Penstonen.

s) An die in den Feldzügen von 1798/ I802 und 1804

im Dienste deS Vaterlandes Verwundeten und für die

Familien der Umgekommenen L. 6/781

b) An die Gardisten/ die am 1«. August
1792 zu Paris gekämpft ...» 704

e) An alte Angcstcllte des Staats und

Wittwen von bei öffentlichen
Arbeiten Verunglückten/die nicht auf
die Penstonslisten gefetzt wurden 2/686

L. 10/071

c) Pfründen und Spenden aus Klostcrschaffncreicn.

Da in diefer Hinsicht noch gar keine Veränderungen
eingetreten sind/ so beruft man sich lediglich auf den vorjährigen

Verwaltungsbericht.

3. Außerordentliche Hülfsleistungen des Staats.
») Auf die dem Regierungsrath zugekommenen Berichte/

daß viele Familien der im eidgenöfsifchen Dienst abwesenden
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Auszüger an den nothwendigsten Bedürfnissen Mangel leiden,
erklärte derselbe feine Geneigtheit/ den zu fchwer beladcnen

Gemeinden/ welche vor allem aus für die bedürftigsten
Familien zu sorgen hatte«/ hierin zu Hülfe zu kommen; die da-

herige Gesammtausgabe für,den Staat belief stch auf L. 2016

für Familien aus dcn Amtsbezirken Trachfelwald/ Signait/
Aarwangcn/ OberhaSle und Frutigen. Zu bedauern war/
daß diese Unterstützungen bei den nicht besteuerten Soldaten
Unzufricdenhcit erregten und alS eine Soldzulage betrachtet
werden wollten.

K) Eine noch bedeutendere außerordentliche Hülfslcistüng
deö Staats ward durch die ungewöhnlich schlecht ausgefallene

Hcucrndte in den Hochebenen deS Jura veranlaßt/ als Folge
dcr trockenen Witterung im Frühling und einer ungewöhnlichen

Mengc schädlicher Insekten. Ueberdies waren Ge-

trcidc/ Erdfrüchte und Gemüfc durch Frost im Juni und

Rcgcngüsse im September fast ganz zu Grunde gegangen/ fo

daß die Bewohner jcncr Gegend stch in einer mißlichern Lage

befände«/ als felbst in den Thcurungsjahren isis und I817.
Der Regierungörath fand es der Fall/ den-betreffenden
Gemeinden des Amtsbezirks Freibergcn und denjenigen von la
5oux und Is5 «êneve- im Amtsbezirk Münster auf ihre Bitte
HW/ befonders da die Bewohner des Leberberges sich nur
fetten um Unterstützung melden, eine Beisteuer von zusammen

L. 4/«00 zustießen zu lasse«/ welche auf die Gemeinden im
Verhältniß der Grundsteuer vertheilt ward und den Armen

größtentheils in Naturalien zukam.

lü. Landesökonomie.

4. Pferdezucht.

Die gewöhnlichen Pferdezeichnungen und Preisaustheilungen

fanden auch im Jahre I833 nach der Verordnung
vom 23. Januar 1804 statt.
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Im Ganzen wurden an Prämien L. 4624 für gezeichnete

Hengste, Stuten und Füllen ausgetheilt.
Zu Verbesserung der Pferdezucht stellte das Departement

des Innern bei dem Regierungsrathe folgende Anträge:
s) Daß ein dem Staate gehörender/ zur Sömmerung von

Füllen geeigneter Berg'zur Verfügung des Departements
gestellt werde/ um solchen den Eigenthümern gezeichneter

schöner Hengstfüllen statt der bisher üblichen Geldprämien zur
unentgeldlichen Benutzung anzuweisen.

Der Regierungörath entsprach diefem fchon unter der

frühern Negierung zur Sprache gekommenen Antrag und

ertheilte dem Finanzdepartement die nöthige Weisung/ die

jedoch ihre Vollziehung noch nicht erhalten hat.

b) Zu Beförderung der Bildung guter > Hufschmiede

suchte man der unter der Leitung des Herrn Professor Anker
stehenden Befchlaganstalt der hiestgen Thierarzncischule mehr

Ausdehnung zu geben/ und trug zu dicfcm Zwecke.bei dcm

Regicruugsrathe dahiu an/ daß in Zukunft bci jeder
Handänderung eincr Hufschmiede d<r Pferdcbcfchlag nur durch
einen geprüften und tüchtig befundenen Schmied bcforgt werden

dürfe. Eine daherige Verfügung ward jedoch bis zu Be-
Handlung des GefctzesentwurfS über die Ehehaften und
Gewerbe verfchoben.

2. Hornviehzucht.

Auch die feit dem Jahre 1806 eingeführten Viehfchauen
und Preisaustheilungen zu Aufmunterung verbesserter

Viehzucht/ haben im Jahre 1833 mit bestem Erfolge stattgefunden.

An Prämien wurden ausgetheilt L. 3726 für Stiere und

Kühe.

g. Ackerbau.

Ueber die Prämien für Flachs- und Hanfkulmr/ wurde

am 14. Februar 1833 eine neue Verordnung erlassen/ in
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deren Vollziehung in diesem Jahre folgende Prämien
ausgetheilt wurden.

Für Flachs.

«) Quantitätsprämien.

In den Amtsbezirken Aarwangen/ Konolfingen/ NidaN/
Thun / Fraubrunnen / Signau und Trachselwald an 92

Pflanzer/ für K i6/74i L. 756

b) Qualitätsprämien.

An 14 Pflanzer 312

Für Hanf.

Einem einzigen Pflanzer/ QuautitätS-
und Qualitätsprämien 54

L. 1/122

Die eingelangten Muster waren meist von großer Schönheit

und übertrafen im Ganzen diejenigen der frühern Jahre.
Auffallend war abermals die geringe Konkurrenz für

Hanfprämien/ da ein einziges aber fehr fchönes Muster
einkam. Der Grund ist vorzüglich darin zu suche«/ daß unfer
Boden und Klima den Hanfbau weniger als den Flachsbau
begünstigt und man den fchönen Hanf gewöhnlich wohlfeiler
von dem Auslande kaust.

D. Handel/ Industrie und Künste.

5. Handel.

Die Handelsverhältnisse der Schweiz gegen die Deutfchen
Staaten haben im Jahre I833 durch das Anfchließen Bayerns
und Würtembergs an den großen Preußischen Zollverein/ und

durch die Erhöhung der Tarife für die Schweizerischen
Fabrikate/ eine nachtheilige Veränderung erhalten; von Baden

steht der Beitritt zu erwarten.
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Diese eingetretenen Veränderungen bewogen den Vorort/
eine Expertenkommission nach Zürich einzuberufen/ an welcher

auch Deputirte von Bern Theil nahmen und die dem Grundsätze

fortwährender Handelsfreiheit in der Schweiz/ ungeachtet

der entgegengefetzten Maaßnahmen dcr Nachbarstaaten

huldigten.

Die HandelSvcrhältnissc gegen Frankreich und Italien
haben stch im Laufe des Jahrcs 1833 noch nicht verändert;
hinsichtlich Frankreichs kann indeß eine solche Veränderung/

jedoch in einem für die Schweiz günstigen Sinn als

bevorstehend angesehen werden.

Handelsgesetze.

Die Unthätigkeit dcr mit Abfassung des Entwurfs eines

Handelsgesetzbuches beauftragten Gcfctzgcbungökommifsion und

die dadurch veranlaßte Vorstellung mehrerer Handelshäuser
von Bern und Biel, worin auf dic Beförderung der Sache
gedrungen ward/ bewog den Negierungsrath zu Ernennung
einer Spccialkommifston/ dcrcn Wirkcn abcr erst Gegenstand

künftiger Verwaltungsberichte fein kann.

2. Industrie,

s) Leinwandfabrikation.

Zu Begünstigung diefes wichtigen Jndnstriezwciges und

wo möglicher Sicherung des Publikums vor schlechter Waare
wurde/ in Abänderung deö Reglements über den Leinwandhandel

vom 24. Oktober 1803, ein vervollständigt^ Dekret über

die Tuchmesser/ <l. ci. 20. Februar I833, nebst einer Instruktion
für dieselben erlassen. Demselben gemäß fand darauf die

Anstellung, bccidigtcr Tuchmcsscr in den Amtsbezirken Burgdorf,
Wangen, Aarwangen, Trachsclwald und Signau statt, und
es ward dafür geforgt, daß auf dcn öffentlichen Verkaufplätzen

von Burgdorf und Langenthal nur amtlich gemessene
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und als gut bezeichnete Stücke verkauft werden dürfen;
auf den Verkauf im Allgemeinen konnte diefe Vorfchrift nicht
ausgedehnt wcrdcn.

Laut den eingelangten Verzeichnissen wurden von den

frühcr beeidigten Mcsscrn vom i. Septcmbcr 1832 bis 1.

Scptember 1833, ii/69i Stücke gemessen.

Zu Vervollkommnung deS in einigen Gegenden noch

fehr unvollkommenen Hechlens wurden im Jahre 1833 fcchS

flandrifche Hecheln um den Gcfammtpreiö von L. 232 angekauft

und einige derselben an fleißige Hechler unentgeldlich
ausgclichcn. Die Zahl der dcm Staate angchörigctt/ theils
auögclichcncn, theils noch vorräthigen Hecheln beläuft sich

auf sicbenzehn.

Ueberdies wurden noch zwei Preist/ einer von L. 4o

und einer von L. 20 ausgeschrieben für diejenige im Canton

verfertigte Hechel/ die der flandrischen in Qualität gleich

komme. Bis dahin ist jedoch diese Ausschreibung fruchtlos
geblieben.

K) Guttuchfabrikation.

Auch die Hebung diefes wichtigen Fabrikationözweiges
blieb Augenmerk des Departements des Innern. Infolge
einer vorjährigen Publikation haben sich fünf Tuchfabrikanten

deö Cantons zur Einsicht der Bedingungen wegen

Verfertigung von Tüchern für Militairkleider gemeldet/ aber nur
viere derfelben gaben Probestücke ein. Das Expertenbcsinden

ging dahin/daß sie bei Gleichheit dcr Preist dcn ausländischen

Tüchern in der Qualität etwas nachstehen. Eine gleiche in
den Jahren I824 und 182S veranstaltete Unterfuchung hatte

fchon damals ein ähnliches Resultat gezeigt/ nämlich das

Ergebniß/ daß die inländischen Tücher den Staat um etwa

1« p. «g hoher kommen würden als die ausländischen.

Diesem ungeachtet trug das Departement/ da ein kleines

Opfer zu Begünstigung der inländischen Fabrikation nicht



gescheut werden zu sollen schien / bei dem Regierungsrath
auf Aufstellung des Grundfatzes an, die für die Kleidung
der Truppen nothigen Wollentücher in Zukunft aus den

Fabriken des CantonS anzuschaffen.

Der Gegenstand ward dem Militairdepartement zur
Unterfuchung zugewiesen und wird später dem Großen Rath
zum Entscheid vorgelegt werden.

c) Oberländische Industrie.

Auch in dem Jahre 1833 ward jeder Anlaß benutzt/ zu

Einführung neuer Industriezweige oder zu Vervollkommnung
bereits vorhandenen Kunstfteißes in den oberländifchen
Gegenden. Aber während die Bewohner deö Jura sich durch

Thätigkeit und industrielles Fortschreiten selbst die Bahn
brechen / muß der Sinn für Gewerbflciß im Oberlande erst

gelockt werde«/ und man vermißt felbst bei den verdienstlofcn
Klassen die Neigung dazu.

Zu Gadmen machte stch Herr Pfarrer Nil fehr verdient

um die arme Thalfchaft durch feine Bemühungen für
Einführung der Schachtelnfabrikation und der Marmorarbeiten;
letztere zeigten bedeutende Schwierigkeiten; hingegen gelang
es endlich einen Manu aussindig zu machen um den jungen
Leuten Unterricht iu der Schachtelnfabrikation zu ertheilen.

<l) Handwcrksschulen.

Die Handwerksschulen in Bern und Biel hatten einen

erfreulichen Fortgang. Jn der erstern wurde der Winterkurs

von 1832 auf 1833 von vierzig Schülern gehört. Mit
Ausnahme des Samstags wurde der Unterricht täglich von
7'.^ biö 9>4 Uhr Abends und des Sonntags von io bis 12

Uhr Vormittags ertheilt. Arithmetik mit den Anfangsgründen

der Algebra / Elementargeometrie/ Ornementszeichnung/

mechanische, mathematische und arithmetische Zeichnung/

Naturlehre und deutsche Sprache sind die vorzüglichsten Fächer
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die gelehrt wurden. Die Regierung hat den im vorigen

Jahre bewilligten Beitrag auch für 1833 mit L. 1000 ge-

leistet.
Die Handwerksschule in Biel war feit dem November

1831 nach einiger Unterbrechung wieder ins Leben getreten.

Jn dem Winter I832 1833 hauen zwei Lehrer des

Gymnasiums wöchentlich ein-bis zweimal/ jeweilen i/z bis 2 Stunden

Unterricht m Zeichnen und der Arithmetik ertheilt. Die
Sckule war im Ganzen von vierunddreißig Schülern besucht

worden und hatte sich/ ungeacht beschränkter Hülfsmittel/
gehoben; zu einiger Hebung der letztern war von der Regierung

eine Beisteuer von L. 200 bewilligt worden.

3. Künste.

In Beziehung auf diefe befchränkte stch das Einwirken
der Regierung auf die Unterstützung des jungen Bildhauers
Peter Großmann von Brienz/ der in Rom unter der

Leitung des berühmten Thorwaldfcn seinen Studien obliegt.
Die aus Rom eingelangten Berichte über diefen jungen
Künstler laumeu fo günstig/ daß die Regierung ihre
aufmunternde Unterstützung fortfetzen zu sollen glaubte/ und

ihm zu seinem Fortkommen zu Rom im Jahre I833 eine

Beisteuer von L. 70 monatlich / oder im Jahre von L. 84«

zufließen ließ.

Jagd und Fischerei.

4. Jagd-

Das Jagdgesetz vom 29. Juni I832 veranlaßte ziemlich

viel Einfragen und Erläuterungsbegehren. Der Umstand/

daß die Jagdaufseher nicht besoldet stnd und nur eine

geringe Jagdbefugniß haben/ ist Schuld / daß in einigen

Gegenden niemand stch für diefe Stelle meldet oder ein häufiger

Wechsel derselben stattfindet. Ein Kreisschreiben vom 6.
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Dezember 1833 verfügte, daß die von den Regierungsstatt-
Haltern nach §. 11, i.itt. b. des Jagdgesetzes ausgestellten

Jagdbewilligungen auf den Amtsbezirk beschränkt fein follen.
An Jagdpatenten wurden im Jahre I833 im Ganzen

ausgestellt: Stücke 708 für L. 10,266.

2. Fischerei.

Ueber diese wurde ein neues Gesetz, 6. <z. 26. Februar
1833 erlassen, dessen Vollziehung zu mehreren Beschwerden

von Pächtern obrigkeitlicher Fischezen Anlaß gab, welche

wegen dcr durch dasselbe eingeführten Ausdehnung der
verbotenen Zeit Schaden zu leiden vorgaben' und Entschädi-
gnttgsforderungen einreichten, in welche jedoch nicht
eingetreten werden konnte, den Betreffenden aber freigestellt ward,
die Pacht aufzugeben.

Die Revision der Fifcherordnungen für den Bieler-,
Thuner- und Brienzerfee wurde auf das nächste Jahr
verfchoben.

Gewerbewefen.

t. Gewerbe und Ehehaften überhaupt.
Das Departement des Innern hatte geglaubt ein

allgemeines Gesetz über das Gewerbewesen bis nach Emanation
des Wirthschaftögesetzes verschieben zu sollen, da aus Anlaß

des letztern der Große Rath Gelegenheit haben würde,
sich über die Beibehaltung des Concefsionen- oder Einführung
des freien Patentsystems auszusprechen.

Nach Emanation des Wirthschaftsgefetzes säumte man
daher nicht länger mit Bearbeitung eines umfassenden Ge-

fetzcscntwurfö, welcher am 10. September dem Regierungörath

vorgelegt ward, und auf dem Grundsatz allmähligen
Uebergangs aus dem jetzigen Zustande in denjenigen einer
ausgedehnten verfassungsmäßigen Gewerbsfreiheit beruht.
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Die Behandlung dieses Gesetzesentwurfs ist jedoch bisher
immer verfchoben worden; indessen wurde mit den immer

zahlreich einlangenden Coneefstonsbcgehren nach den bisherigen

Grundsätzen verfahren, folglich für die wichtigern
Gewerbe, wobei bedeutende Privatinteressen im Spiel stnd, daö

ConcessionSfystem beibehalten, minder wichtige dagegen

freigegeben.

2. WirthschaftSwefen und Handel mit Getränken.

Infolge der Berathungen über das WirthschaftSwefen
kam der Entwurf eines Wirthfchaftsgefetzes zu Stande, in
welchem zuerst auch die Bestimmung über den Handel mit
Getränken aufgenommen wurde. Letzterer ward aber später

davon getrennt und Gegenstand eines eigenen Gesetzes, dessen

Vollziehung dcm Finanzdepartement übertragen ist, während
die Exekution des Wirthfchaftsgefetzes dem Departement des

Innern obliegt. Das WirthfchaftSgefetz, fo wie es am is.
Juli 1833 von dem Großen Rathe «lassen wnrde, beruht
bekanntlich ungeacht. der Reklamationen des Leberbcrges,

welcher auf Einführung des freien Patentfystems drang, auf
dem Concefstoncnfystem, welches jedoch später wohl noch dem

ersteren, als jede Willkühr ausschließend und den Grundsätzen

der Verfassung mehr angemessen, weichen dürfte.
Das Gefetz über den Handel mit Getränken ist vom 16.

Juli. Die Vollziehung des erstern, welches das Einlangen
einer bedeutenden Zahl von Wirthfchaftsbegchren veranlaßte,

hatte noch mehrere Kreisfchreiben zur Folge, nämlich:

1) vom i«. August über die Bewilligung von Bier¬
brauereien.

2) vom 18. November, Einforderung von Verzeichnissen

aller eonccfsionirten Wirthschaften jedcr Art;
3) vom 16. Dezember, über den Verkauf von Erfri¬

schungen.



Gesundheitspflege.

t. Medizinalordnung und Sanitätspolizei.
Zu der von dem Regierungsrath aufgetragenen Revision

des vor einigen Jahren bearbeiteten Entwurfs einer Mcdi-
zinalordnung ward eine Kommifsion niedergefetzt/ bestehend

aus den Herren Jfenfchmicd/ Fueter und vr. Schnell; bei

der sich erzeigten Schwierigkett aber einer kollegialifchen

Behandlung ward später Herr Fueter einzig mit jener Arbeit
beladen. Damit wurde ein Auftrag an Herrn Apotheker Pa.
genstecher vereint / zu Bearbeitung einer auf die Verhältnisse
unseres Landes berechneten Pharmakopoe (ArzneibereitnngS-
lehre) mit Zugrundlcgung der Preußischen. Zugleich soll
eine allgemeine Taxation der Medikamente vorgenommen
werden. Zu Bestreitung der Kosten dieser Arbeiten wurde
ein Kredit von L. i«oo auf die Staatskasse eröffnet.

2. Unterrichtsanstalten.

Die Hebammenfchule ward auf bisherigem Fuße auch

im Jahre 1833 fortgefctzt und in zwei Lchrkurfen, von denen

jeder fünf Monate dauerte/ zwölf Hebammen gebildet.

Herr Professor Hermann ist fortwährend Lehrer der

Anstalt und Frau Frei Geburtshelferin und Armenhebamme
der Stadt. Die dem Staate auffallenden Kosten des

Winterkurfes von 1832 1833, uud des SommerkurfeS 1833

stiegen auf L. 2706. 9. s. Der in einigen Gegenden des

CantonS noch fühlbare Mangel an Hebammen brachte eine

Erweiterung der Anstalt zur Sprache; zu diefem Zwecke

wurden Verzeichnisse der prattizirenden Hebammen

aufgenommen/ welche eine Zahl von vierhundert fünfundzwanzig
Hebammen aufwiest«/ wovon einhundert stebenundstchszig pa-
tentirte, und zweihundert achtundfünfzig unpatentirte. Jn
einigen Gegenden, wie z.B. im Leberberge, sind ste in ziem-



lich großer Zahl/ in andern dagegen/ z. B. im Oberlande,
ist offenbar Mangel; im Amtsbezirke OberhaSle ist eine

einzige.

Die akademische Entbindungsanstatt / in welcher große

Mängel wahrgenommen wurden/ ward durch Beschluß des

Regierungsraths vom 26. November 1833, unter die Leitung
und Aufsicht des Departements des Innern gestellt / das sich

nun fofort mit Verbesserung der Anstatt durch Erweiterung
des Raumes / Vervollständigung dcr Effekten und Beaufsichtigung

der Angestellten beschäftigte. Hoffentlich wird durch
Anweifung eines zweckmäßigern Gebäudes und Verbindung
der Anstatt mit der Hebammenfchule das Institut gewinnen
und auch einige Kostenverminderung erzielt werden. Jm
Jahre I833 wurden hundert Schwangere in die Entbindungsanstalt

aufgenommen und achtundneunzig entbunden. Die
auf den Staat fallenden Kosten der Anstatt betrugen L.
1788. 6 Rp.

s. Staatsapotheke.

Statt der bisherigen Lieferung der Medikamente für den

Jnfclfpital/ die Zuchtanstatten und die Gefängnisse, durch
die Apotheker der Hauptstadt nach eingeführter Kehrordnung/
wurde auf den Antrag des Departements des Innern/ durch
Dekret des Großen Raths vom is. Juli 1833 die Errichtung
einer Staatsapotheke für den Jnfelfpital und die übrigen
von dem Staate unterhaltenen Krankenanstalten beschlossen/

und deren Bestimmung später durch einen Beschluß deö

RegierungSratheS vom 1«. Oktober noch dahin ausgedehnt/ daß sie

sich nicht blos mit dem Dispensiren zu befassen habe/ fondern
alS Musterapotheke und Lehranstalt zu betrachten fein folle.

4. Jmpfwesen,

Es können hier erst die Resultate der Impfungen vom

Jahre I832 angegeben werden. Nach den eingelangten
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Jmpftabellen belief sich die Zahl der Impfungen auf ii/2S8
gelungene und 136 mißlungene; außer diefen fanden noch

266 mehr oder weniger gelungene und 146 mißlungene Re-
vaccinationcn statt. Die im Jahre 1832 getauften Kinder
betragen 11/368. Die Totalfumme der in dcm nämlichen

Jahre gemachten Impfungen und Revaccinationen von

11,614 übersteigt daher die Zahl der in diefem Jahre
Getauften um 166, und um 6672 die Zahl der im Jahre 1831

Geimpften, da in diefem nur 6942 gelungene Impfungen
angezeigt worden waren.

Diefe bedeutende Vermehrung rührt von dcr im Jahre
1832 im ganzen Canton verbreiteten Pockenepidemie her,
die stch auch auf die übrige Schweiz und die benachbarten
Länder ausgedehnt hatte, und welche daö Publikum ungeacht
der frühern Zweifel bewogen hatte, die Schuypockenimpfung
in Anspruch zu nehmen. AuS den nämlichen Gründen war
auch die Zahl der unentgeldlichen Armenimpfungen großer
als früher, indem sie diesmal beinahe die Hälfte der Ge-

sammtzahl, nämlich 6484 erreichte, für welche den Kreis-
Jmpfärzten L. 2742 vom Staate bezahlt wurden.

6. Spitäler,
Die Verhältnisse und Einrichtungen des JnselfpitalS

und des äußern Krankenhauses haben sich feit dem Jahre
1832 nicht geändert. Eine Erörterung und Feststellung der

zwischen der Stadt Bern und dem Staate bestehenden

Verhältnisse hinsichtlich jener zwei Anstalten, wird wesentlich

von dem Entscheide des Großen Rathes über die Befugniß
der vorigen Regierung zur Dotation jener Anstalten abhängen,

zu deren Unterfuchung eine Kommission niedergesetzt

worden ist, die ihren Hauptrapport noch nicht erstattet hat.
Indessen beschäftigte sich die Sanitätskommisstou mit

der Untersuchung des als sehr mangelhaft geschilderten
Irrenhauses, zu welchem Zweck von einigen Mitgliedern des
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Departements die ähnlichen Anstalten zu Lausanne, Genf
und WifliSburg besichtigt wurden.

Folgendes ist die.Uebersicht der Leistungen jener
Krankenhäuser im Jahre 1833.

Aeußeres
Insel. Krankenhaus.

Vom Jahre 1832 zurückgebliebene

Kranke 112 1Z6

Jm Jahre 1833 Aufgenommene i/«97 739

Total der Verpflegungen 1,209 895

Davon traten geheilt aus 935 715

Davon traten ungeheilt aus 87 is
Es starben 84 17

Bleiben auf 31. Dezember zurück 103 147

1,209 895

Die testamentlichen Vermächtnisse zu Gunsten des Jnsel-
fpitals betrugen im Jahre I833 L. 4,900. Zu Gunsten deö

Äußern Krankenhauses stnd keine gefallen.
Die im vorigen Jahre begonnenen Bemühungen zu

Errichtung von Filial- oder Landfpitälern wurden
im Jahre 1833 fortgefetzt, jcdoch ohne bestimmtes Resultat/
da diefes vorzüglich an den Bedcnklichkciten dcr Gemeinden

zu Zusicherung bestimmter Beiträge scheiterte. Es war
daher vor allem noch eine nähere Belehrung der Gemeinden
und eine gründliche Unterfuchung durch die Sanitätskom-
mission nöthig / welche hoffentlich jene wohlthätigen Anstalten
in einem spätern Jghre zur Reife bringen wird.

Einige unangenehme Auftritte machten auf die
Nothwendigkeit aufmerksam/ den Gemeinden, die ihnen nach Art.
2 9 des Gesetzes vom 19. Mai 1832 obliegende Pflicht zur
ersten Verpflegung kranker httlflofer Einsassen, LandeSfrcm-
den und Heimathlosen einzuschärfen, was durch ein Kreis-
schrcibcn vom 27. Juli 1833 geschah.
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Auf gleiche Weife ward man veranlaßt/ die Natur und

Ausdehnung der Obliegenheiten des Burgerfvitals von Bern
zu Aufnahme kranker Passanten/ herrührend von dem Fundus
der ehemaligen sogenannten Elendenherbcrge" und dessen

Vereinigung mit dem Burgerfpitale genau zu untersuchen. Eine
daherige Anfrage bei der Direktion des Burgerfvitals hatte
die Zusicherung derselben unverweilter Prüfung dieses

Gegenstandes zur Folge.

6. Außerordentliche SanitKtSanstalten.

») Cholera.

Als die Cholera in dem benachbarten Frankreich längst

aufgehört hatte und fast ganz aus Europa verschwunden war/
so daß die Nothwendigkeit der im vorigen VcrwaltungSberichte
dargestellten Sanitätsvorkehren wegstel/ wurden die
Tagsatzungsbeschlüsse vom 2. September und 28. Oktober i83l,
welche diese Vorkehren veranlaßt hatte«/ durch den Vorort
mmr'm 13. März 1833 einstweile« eingestellt; am 2. Juli
darauf erfolgte die Auflöfung der Eidgenössischen
Sanitätskommisston und kurz nachher ab Seite der Tagsatzung die

Aufhebung aller Sanitätsvorkehrcn fowohl anf dcn Grenzen
als im Jnnlande.

Am 22. Juni wurdc von dcm Regierungsrath der Verkauf

sämmtlicher Vorräthe dcS Cholcramagazins und die

Liquidation des Rechnungswesens beschlossen. Nach der Rechnung

dcs Cassiers Herru Buchcr/ ward bis zum 31. Dezember
1833 aus den verkaufte» Vorräthen erlöst L. 2c>/«78. 4 Btz.

Mit dem Verkauf ist mau fortwährend beschäftigt.

b) Viehkrankheitcn.

») Zu Ende Novembers 1833 erhielt die Sanitätsbehörde

die erste Kunde von der im Großherzogthum Baden

und in einigen angrenzenden Ortschaften der Kantone Schaff-
hansen/ Zürich und Aargau unter dem Hornvieh herrschenden
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Maul- und Klauenseuche/ welche wenige Tage nachher

sich auch in mehreren Gemeinden der Amtsbezirke Wangen
und Aarwangen als ausgebrochen zeigte/ und zwar nicht nur
uuter dem Rindvieh/ sondern auch bei Schafen und Schweinen.

Später erklärte sich die Seuche ebenfalls in den

benachbarten Cantvnen Luzern / Aargau / Solothurn / Bafel-
Landfchaft und Freiburg.

Die fofon angeordneten Orts- und Stallfperren/ fo wie
die Vichfperren gegen die Cantone/ in welchen die Seuche

ausgebrochen war/ und die anbefohlene Wachsamkeit/ that
jcdoch dem Uebel schleunig Einhalt/ fo daß die dcn Verkehr
fo fehr hemmenden Sperren im Januar und Februar wieder

gehoben werden konnten.

K) Zu Anfang dcö Jahres 1833 zeigte sich die Rotz-

krankhcit in dem Oberamte Konolfingen/ und fpätcr auch in
den Oberämtern Thun und Schwarzenburg/ weswegen die

nöthigen Vorkehren zn Absonderung dcr Pferde und Verhinderung

ihrer Wcgfiihrung gctroffcn wurden. Das öftere
Erfcheinen dieser gefährlichen Krankheit in unferm Lande/
deren schädliche Verbreitung nur durch wirksame Zwangsund

VorbauungSmaßregeln gehindert werden kann/ veranlaßte

die Sanitätsbehörde die daherigen ältern in Vergessenheit

gerathenen Verordnungen zu erneuern und nach der

verbesserten Kenntniß dcr Krankhcit zu vervollständigen. Der
dahcrige dem Regicrungsrath vorgelegte Entwurf ist aber von

diefem noch nicht behandelt worden.
o) Auch im Jahre 1833 zeigten fich häufige Spuren

dcr Wuthkrankheit unter den Hunden, wodurch die

Verhängung deS HundöbanneS nothwendig ward; in der

Hauptstadt im September und Oktober/ in der Gcgend von
Hcrzogenbuchsee im Juni/ in den Amtsbezirken Münster/
Freibergcn und Courtelary im November und Dezember. Jn
der Gegend von Oberburg zeigten sich im Februar wie schon

früher Spuren der Wuth unter den Katzen; jedoch konnte
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man sich keine völlige Gewißheit übcr daS wirkliche Dasein
dieser Krankheit verschaffen.

Der schon im letzten Verwattungöbericht erwähnte
Entwurf eines Gesetzes über Einführung einer Abgabe von den

Hundcn ist von dem Großen Rath auch in diefem Jahre
noch nicht behandelt worden.

Viehentfchädigungskaffc.

DaS Vermögen dieser Anstalt beträgt auf 31. Dezember

1833 L. 76,837. 6 Btz. Z Rp. und hat sich in dem letzten

Jahre durch Verkauf von Viehfchcinen und Eingang von

Kapitalzinfcn vcrmchrt um L. 3788. 4 Btz. 6 Rp.

». Landfaffen.

DaS Schicksal dieser Klasse von Cantonöangehörigen
hat sich im Jahre 1833 nicht geändert. Die daherigen
Vorschläge dcS Departements des Innern, kamen bei dem

Regierungsrath im September letzten Jahres in Berathung,
welcher fand, daß dcr Gegenstand in engem Zusammenhang
mit dem einer Revision unterworfenen Armenwefen stehe,

und eS nothwendig fei, die Ansichten des Publikums und

erfahrener Männer zu vernehmen. Die Ausschreibung von

Preisen bis auf den Betrag von L. 4oo für die Einrcichung
von Memorialen hierüber hatte die Einfendung mehrerer
Denkschriften zur Folge, deren Resultat in dem künftigen
Jahresbericht aufgenommen werden wird.

Einige Erleichterung ward den Landfasscn durch die in-
folge des Beschlusses des Großen Rathes vom 6. Mai 1833

erkennte Aufhebung der durch das Gefetz vom iZ. Februar
1826 eingeführten jährlichen Anlage von L. i bis L. 2«

auf nicht besteuerte Landfassen zu Theil, welche

Steuererhebung fowohl wegen der Klassisikation als wegen des

Bezugs Schwierigkeiten dargeboten hatte.



44 -

Eine im Jahre 1833 vorgenommene Zählung der Landsassen

giebt folgende Refnltate:
Landfassen 2042

GlaSholzcr 42

Heimathlose 89

2173

i. Brandversicherungöanstalt.

Das Departement des Innern hatte bereits im November

1832, nachdem die Probezeit deS Gesetzes über die

Errichtung dcr Brandversicherungsanstalt zu Ende gelaufen war,
den Entwurf cincs ncuen Gesetzes vorgelegt, welcher aber

erst noch dem Lande durch den Druck mitgetheilt und dcm

Großcn Rathe erst im Januar 1834 zur Berathung
unterworfen wurde, fo daß dessen Resultat dem künftigen Bericht
vorbehalten bleibt.

Aus, der für 1832 abgelcgten Rechnung ergab sich, daß

47,268 Gebäude für einen Kapitalwerth von L. 8i,6i7,7«o
versichert sind. Jm Laufe des Jahres 1833 haben sich im
Canton fünfundvierzig Feuersbrünste ereignet, wodurch
siebenundfünfzig Gebäude eingeäschert oder beschädigt wurden.

Der versicherte Brandschaden beträgt L. 49,962. 7 Btz. 6 Rp.

Erzieh ungsdeparte me in.

Jn keinem Departement zeigte sich wohl tn Vergleichung
mit dem Zustande unter der abgetretenen Regierung eine
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